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#ST# Bundesratsbeschluss
über die Volksabstimmung vom 5. März 1972

betreffend die Bundesbeschlüsse über die Förderung
des Wohnungsbaus und den Mieterschutz

(Vom 23. Dezember 1971)

Der Schweizerische Bundesrat

beschliesst:

Art. l

Die Volksabstimmung über a den Bundesbeschluss vom 17. Dezember 1971
betreffend die Ergänzung der Bundesverfassung durch einen Artikel 34sexies über
den Wohnungsbau und betreffend das Volksbegehren zur Bildung eines Wohn-
baufonds (Denner-Initiative) und b den Bundesbeschluss vom 17. Dezember
1971 betreffend die Ergänzung der Bundesverfassung durch einen Artikel 34septies
über die Allgemeinverbindlicherklärung von Mietverträgen und Massnahmen
zum Schütze der Mieter findet im ganzen Gebiet der Eidgenossenschaft am
5. März 1972 und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen an den Vortagen
statt.

Art. 2

Die Bundeskanzlei wird beauftragt, die gemäss den gesetzlichen Vorschrif-
ten zur Durchführung der Abstimmung nötigen Massnahmen zu treffen.
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Art. 3

Telegraphische Meldungen der Abstimmungsergebnisse von den Gemeinde-,
Kreis- oder Bezirksbehörden an die kantonalen Zentralstellen und von diesen
an die Bundeskanzlei sind gebührenfrei.

Bern, den 23. Dezember 1971

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

Der Bundespräsident :
Gnägi

206 Der Bundeskanzler:
Huber
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